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> »«. Samstag den 26 Juni

Nbo»„ementsp«is -

Mr die Stadt Solo-
^ tt>urn:
ßAKl. Fr. 4. so.
àtchahrl.:Fr z. 25.

Schweiz:
Mbjährl.: ??r 5 -^'"trljährl l Fr. 2.'90.
M- az Ausland pr.Halbjahr franco:

cììTveizerisàe
pür Italien Fr. 5. 5V.
5ür Amerika Fr. 8.50.

Kirchen-Ieitung.
ßwrückunssgebühr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

êinlàng M Abonnement
ans die

schweizerische Kirchenzeitung.

Beim Beginne des zweiten Halbjahres
^len wir die freundliche Bitte an die

^
rr unseres Blattes, sich wieder durch

Neuerung dcS Abonnements und durch
'"hfehlung desselben in ihren Kreisen zu

^heilig?,, WaS wir Anfangs dieses
^)reS von der dringenden Nothwendigkeit,

^ ""^kirchlichen Bestrebungen entgegen-
' rctcn, gesagt haben, gilt noch und wird,
ìê

vorauszusehen, in höherm Grade gel-
Die Annahme des Civilehegesetzes,

^ wohlbekannten Pläne mit dem Schul-
^îkel, die Zustände in Genf und in der

vZese Basel, der beginnende ernste Con-
^ in St. Gallen, die Versuche, eineì schweizerische Nationalkirche zu „or-

!l"">Itten", lassen diese Nothwendigkeit
con cent rirten Gegenwehr

^ damit auch eines kirchlichen
^"tralblattcs klar erscheinen, un-

schadet der rühmlichen Thätigkeit katho-

Lokalblätter. Unsere Ausgabe ist
^">er; n?ir bitten um die nöthige Er-
^"lhigung vurch zahlreiche Abonnements,

^ki diesem Anlaß erneuern wir eben-

unser dringendes Gesuch um Be-
î"chte aus den verschiedenen Diözesen und

""tonen, und versichern unsrerseits, das
gliche ^ thun, um grundsätzliche Ar-

mit den intercssantern geschichtlichen

^ìchten in's gehörige Verhältniß zu

tioiuvcgtnSonntilgscnthriligung.

î
schweizerische Gesellschaft für Sonn-

^Heiligung in Genf hat unterm 10.

^"> an die BulldeSversammlung eine

a î^'o» zu Gunsten der öffentlichen Ange-

îan Eisenbahnen :c. gerichtet. Wir

^

^tlen dieselbe mit Weglasiung der Ein-
und deS Schlusses in Uebersetzung

„Der Sonntag ist eine soziale Jnsti-
tution von größler Wichtigkeit. Jeder

Mensch hat das Recht auf 52 Ruhetage

in jedem Jahre. DieS ist eine unerläßliche

Bedingung für daS körperliche und geistige

Wohlergehen und ein Gesetz, das so alt

ist al« die Welt. So weit möglich sollen

diese Ruhetage für Alle die gleichen sein.

Der Sonntag ist nicht nur ein öffent-

licher KultuStag, sondern auch und vor-

züglich für die Arbeiter, ein dem Fami-

lienleben gewidmeter Tag und zugleich

für Alle eine Zeit reiner und edler Freu-

den Der Sonntag ist längst Gemeingut

aller civilistrten Völker und diejenigen der-

selben, welche ihn am besten halten, sind

unbestreitbar die glücklichsten und frciesten.

Die Eisenbahnangestellren sowie alle in

öffentlichem Dienste stehenden Personen

sollen sich ebenfalls dieses Ruhetages und

aller mit demselben verbundenen Vortheile

erfreuen. Wenn ihnen auch die Bedürf-

nisse des jetzigen gesellschaftlichen LebenS

eS nicht gestatten, daß sie an allen Sonn-

lagen frei seien, so wäre es doch unge-

recht und unklug, sie ganz dieser Wohl-

that zu berauben. Wer ihnen dieselbe

systematisch entziehen wollte, dessen Rech-

nung wäre falsch und gefahrbringend. Es

hieße daS in der Gesellschaft unzufriedene

Elemente schaffen und ungeordneten, ver-

dorbenen Zuständen den Weg bahnen.

Wenn diese Angestellten nicht selbst ihre

Wünsche geltend machen, so ist daS deS-

halb der Fall, weil sie fürchten, das Miß-
fallen ihrer Vorgesetzten wachzurufen.

Wir sind überzeugt, daß die große Mehr-

zahl deS SchwcizervvlkeS unsere Grundsätze

theilt. Die Petitionen, welche wir cinge-

reicht haben, die zahlreichen Adressen von

Geschäftsleuten verschiedener Kantone, welche

in den eidgenössischen Archiven liegen und

endlich die neuesten Gesuche von Fabrik-

arbeitern unterstützen offenbar unsere Be-

mühungen.

Mau kann daraus schließen, daß eS

nicht schwer fallen würde, neuerdings Pe-

titionen in großem Maßstabe hervorzu-

rufen und das Volk zu bewegen, sich in
einer Frage auSzusprechen, welche eine

große Zahl unserer Mitbürger und deren

Familien lebhaft berührt. Eine solche

Bewegung würde der Einsprache der Ge-

scllschaften nach unserer Ansicht wenig

günstig sein.

Die 17—18 Sonntage, welche daS Ge-

setz den öffentlichen Angestellten zusichert,

sind offenbar nur ein Minimum. Deß-

halb ersuchen wir ehrfurchtsvoll die Re-

präsentanlen deS schweizer. Volkes, sich

nicht darauf zu beschränken, daS Gesetz

zu bestätigen, sonde: n vielmehr die nöthi-

gen Maßregeln zu treffen, das Gesetz in

dieser Beziehung zu verbessern und zu er-

gänzen.

Unsere Wünsche, welche wir uns vor-

zutragen erlauben, sind daher diese:

1. Die 17—18 Sonntage, welche den

Angestellten deS öffentlichen Dienstes, inS-

besondere den Bahnangestellten gestattet

wurden, bleiben beibehalten und zwar in

der Weise, daß daraus keine Verminderung

des Gehaltes hergeleitet werden darf.
2. Außerdem sind denselben in jedem

Jahre 18 weitere Tage Urlaub (jedoch

während der Woche) gestattet. Diese Tage

werden nach den Bedürfnissen deS Dienstes

vertheilt, jedoch so, daß auf jeden Monat
ein Tag sällt und 6 Tage zusammen-

hängend freigegeben werden.

Wir haben bereits bemerkt, daß den

Bahnangestellten ihre Lage eS nicht ge-

stattet, diese Bitte selbst vorzubringen, aber

wir sind sicher, daß wir als ihre Organe

handeln, wenn wir erklären, daß die Ge-

Währung sie befriedigen und ihr Dienst

sich dadurch nur verbessern wird.

Vielleicht werden die Gesellschaften diese

Concessionen übertrieben finden und daher

gegen dieselben auftreten. So wichtig je-

doch die Interessen sein mögen, welche sie

vertreten, so glauben wir doch, es sei un-

politisch und gefährlich, ihnen hier nachzu-

geben. DaS hieße das Urtheil Einiger
einer Frage deS Rechtes und der Gerech-

tigkeit unterordnen, welche in diesem Falle

ebenso Sache einer guten Verwaltung ist,

wie eS im wohlverstandenen Interesse liegt.

Die zahlreichen Angestellten, welchen Sie

hiedurcb Erleichterung verschaffen, werden

Ihnen erkenntlich sein. Die Regelmäßig-

keit deS gesammten Dienstes und die Si-
cherhcit der Reisenden würden nur ge-

winnen.

Die großen Unglücksfälle werden nicht

zahlreicher als bisher sein, vielmehr ver-

mindert werden, da Angestellte moralisch

befriedigt und besser ausgeruht, immer eine!

bessere Gewähr für einen angemessenen

Dienst bieten, als ein überangestrengtes!

Personal."

Abermals historische Zeugnisse aus
der Schweiz fur die päpstliche In-

fallibilitätslehre. j

I. Im Jahre 1766 den 16. Juli ver-

theidigte in öffentlicher Sitzung des Athe-

näums zu Freiburg in der Schweiz Joses

Mir o s s kidie während dem Schuljahr

daselbst vorgetragenen dogmatischen TheseS.

Unter den in der obrigkeitlichen Druckerei

gedruckten: kositiollös ex univers» tlieo-

loAie lautet die 59. folgendermassen:

(1-1X.) -Xuotoritàm wkellitiilew
lu eoolesi» kolueno-oettlolioe otltiliet:

1. Korpus primorum kestorum ssu

Lpisooporuw ill Kollvilio kensreli le-

psitime oollArexetvrum, et oum esseusu,
vel epprobetions keinem pontillois eli-
quicl KoovllS, äeklliölls vel cleosrnens

pro universe koolesis.

2. komenus kontikex etism sxtre
Oollvilium ^enerslv quiclquew clekoiens I

ouï» oonsellsu expresso vel teoito we-1

g'oris pertis Lpisoopvrum per ordew

ciispersorum. I

Imo 3. etiem ente oollsensum ZZpis-1

ooporuw illlellibilis est komenus Kon-

tit'sx, quenào ex vetUsäre loquitur;
llvll obstentibus, quw kvoorio, Aosiwo,

Vißsilio, Äeroellino, Kidsrio etr. liio
okzioi solöllt. Lupponitur euteni ut
osrtuin kàvi voxine, quoà kepe ko-
menus jure clivirio tsuquam Vioarius

Ktiristi krinoipetuin vel krimetum ke.



beul m lotn Loolesio, si.jurisiiioiiollslli
spiritrrnlem in omires oillnillo kcloles, tum
liwioos > tum Olerioos, stinm Lpiseopos. »

Und die 61. Thesis stesit hieraus fol-

gende Schlußfolgerung auf:
(I-XI.) -Owllis ixilur uppeilolil) u

ävlinitiollg uliaque sententin komslli
Voirtisiois ucl kuturum Osirernie tlovei-
liuill est irmtiìis, plerumqus Irustoloiia,
periritiosn no peslit'ern, ipso.furs nu-
luvnli illioilà st illvnlicln, .furs iasuper
eoolssiuslico prodibitu, irritât» no clnm-
llnta per snerns onnonss et clsoret»
?ollti6ouill.»

II. In den ebenfalls in der obrigkeit-

lichen Druckerei erschienenen theologischen

ThcseS, welche Peter Josef Scyboz Anno

1791 im Freiburger Liceum unter dem

Vorsitze des Theologie-ProfessorS M, Moret

vortrug, finden wir folgende:

(96.) 8. ?etrus st tronoris st .juris-
àiotionis priillntum in totsin Loolssinin
n dkristc» noospit.»

(96.) <In tino potsstnto illi .jure cli-

vivo »liquis suoosäit, isqus komnnus
pootiksx.»

(97) -l)ni cluin llclolss t»irqu»m on-

put instruit, otinm cie solo est inknlli-
dilis.»

III. In der theologischen Schule zu St.
Moriz im Walliö stellten den 24. Juli
1827 die Herren Vagnoud und Boccard

laut den gedruckten -Plisses ex trnotstu
cle vern Religsione- unter dem Vorsitz

des Theologie-Professors A. de Rivaz in

öffentlicher Sitzung folgende Lehrsätze auf:
(I-XXI.) «Pnncleln ut inornliter osr-

tnrn (lökencliinus ssntentinrn àe iner-
rnntin Uvrnnni Uontillois, czusn-lo cle-

llnit ex ontkeärn nlicjunm queestionew
oiron siclem et mores: illncl enim ncl-

struitur ex primntu, ex snorn trncii-
tione, ex ssoris litteris et ex rations
nxencli komnnorum ?ontisioum in om-
nibus eoolesikk snsoulis.»

(I-XXlI.) -vistinotio etenim inter
Rom. Uontitiovm loczuentem ex ontkeà,
vet loquentem solum ut clootorem pri-
vntuin, pr»stsrqu»m quock sit reosptn
nd omnibus tbeoloxis »ntiquis et rs-
oentioribus, etsi clivsrso moclo n vnriis
inteiliAntur, est in nnturn rerum kun-

clntn, ncleo ut nonnisi temernris nb nli-

quo ut kutilis ntque sbsurcln regies-

retur. -

(I-XXIII.) -(lum multi komnni?on-
tilloss cllountur errnsse, eorum vincii-
oins bio susoipimus ; clekenclenclo nimi-
rum, nullum?olltil!oem Homnnum ex
ontkeclrn unqunm omnibus llclvlibus
errorem oreclenclum proposuisso.»

IV. Vor unS liegt noch eine Druckschrift

anS dem Jahre 1644, verfaßt von Johann
Wilhelm Gothard, Chorherr, Custos und

Pönitcntiar in Solothurn. Dieselbe führt
den Titel: Ooll^rii rc. und bildet einen.

Theil der zwischen dem katholischen Theo-

logen Gothard von Solothurn und dem

protestantischen Theologen Rudolf Stuki
von Zürich gewechselten Streitschriften.

Die uns vorliegende Druckschrift (219 S.
in Quart, Freiburg, Darbcllay) enthält

nnr den zweiten Theil und aus demselben

ergibt sich (Nr. 117), daß laut dem

Zeugniß des protestantischen Theologie-

Professors, der katholische Solothnrncr

Theologe solgende drei Thesen aufgestellt

hatte:
I. » Inter »postolos unum fuisse pote-

stets oaetsris superiorsm.
II. »Xpostolorum uni tantum pro-

inissâm fuisse int'allibilitatem, seu »b

errors imunitetem.«
III. Dnum illum potestatem et in-

fsllibilitetem istum ncl Lueosssores suos
trsnsmisisss. »

Kochn«. Kr. Kavanagh,
vr. tfleolog. (Ov.)

Replik aus Hrn. Gladstone's vaticannm/)

Die Definition der päpstlichen Jnfalli-
bilität und Jurisdiktion deö vatikanischen

Concils übt keinen Einfluß auf die Staats-

bürgertreue.

„Die vatikanischen Dekrete räumen dem

Papst im eigentlichen Sinn die höchste

Gewalt über die Staatsbiirgertreue ein."

(Klmlstone, Vatioanum) das ist Hrn.

Gladstone's Hauptbeschwerde. Hr. Gl.

mag aber bedenken, daß die Beziehun-

gen zwischen einem einzelnen Fürsten und

seinen Untergebenen nie Gegenstand päpst-

licher Jnfallibilität, wie selbe im Vati-
kanum definirt worden, in ihrer Ans-

Übung sein können, somit kann auch eine

besinnende Vollmacht die Staatsbürger-
treue nicht berühren. Der Papst kann

nur geoffenbarte Wahrheiten und abstrakte

Prinzipien der Moral festsetzen. Da aber

die Beziehungen eines einzelnen Herrschers

zu seinen Untergebenen nothwendiger Weise

mit zufälligen Umständen veibunden sind,

so können dieselben nie Gegenstand deffl

nirender Vollmacht werden. Wohl kann

der Papst die Lehre deö hl. Paulus oder

irgend eine geoffenbarte Lehre, welche die

bürgerliche Unterthanspflicht betrifft, be-

stimmen; aber das konnte er auch vor

dem Vatikanum und daS konnte er in

jedem Zeitalter der Kirche seit den Tagen

des hl. Petrus.
Der Unterschied hinsichtlich der Défini-

Die Antwort Kavanagh'S aus Gladstone's

„Vatikanum" ist so trefflich und zugleich so

passend für unsere Verhältnisse, daß Einiges
aus derselben hier angeführt zu werden ver-

dient.

tion vor und nach dem Vatikanum hat
keinen Einfluß auf die Staatsbürgertreue
der Katholiken; denn vor dem Vatika

num war der stillschweigende Consens der

Kirche erforderlich; seit dem Concil

(vatik.) ist diese Zustimmung nicht mehr

nothwendig. Da aber päpstliche Entschei-

düngen von den Katholiken gleich freudig

vor dem Vatikanum wie nachher aufge-

nommen werden, wie kann somit die Ent-

scheidung dieses Concils die Staatsbürger-
treue auch nur möglicher Weise beein-

trächtigen? Das ist denn auch der ein-

zige Unterschied der dcfiiiirenden Vollmacht

vor und nach dem Concil.

Ob ich eine definirte Lehre, die durch

Zustimmung der Kirche sanktivnirt ist

oder bloß auf die Autorität des Papsteö

hin, unabhängig von jenem Consens

glaube, kann ja meinem individuellen

Leben in Wirklichkeit keinen Eintrag ver-

Ursachen. Wenn die definirte Lehre die

nämliche ist, so wird sie auch in gleicher

Weise meine Staatsbiirgertreue bceinträch-

tigen und zwar ob ich dieselbe, aus die

päpstliche Autorität allein gestützt oder in

Folge der stillschweigenden Zustimmung
der Kirche glaube. Dieses muß unS auch

um so mehr einleuchten, wenn wir bc-

denken, daß die Kirche in keinem einzigen

Fall gegen eine dogmatische Bulle Rekla-

mativn erhob, waS, wie jeder Katholik
seit dem Vatikanum weiß, sie auch nicht

konnte. Wenn aber Hr. Gl. dieses

Räsonnement nicht für folgerichtig hält,
so möge er einen Fall bezeichnen, in wel-

chem die Definition der päpstlichen Un-

fehlbarkeit die Staatsbiirgertreue katholi-

scher Unterthanen in Wahrheit beeinträch-

tigen kann.

Hr. Gl. beschwert sich zudem, daß

der Gehorsam, welchen Rom »och vcr

langt, nur ein getheilter sei, nämlich daß

Rom Pflichttreue für Unterthanen von

Regenten lehrt, welche sich seinen Besinn-

münzen fügen, dagegen aber in Ländern

Revolution schüre, wo man seinen An-

sprüchen feindlich gesinnt sei. Solches
kann durchaus nicht aus der päpstlichen

Unfehlbarkeit hervorgehen ; denn der Papst

kann keine Lehre ausstellen, welche nicht

zugleich abstrakt und allgemein ist. So-
mit müssen alle definirte» Lehren die Un-

tcrthancn aller Herrscher zumal betreffen.

Wenn der hl. Vater sich an Einzelne

wendet und von speziellen Beziehungen

eines besondern Regenten zu seinen Unter-

gebenen redet, so handelt er nicht mit

definirender Vollmacht, sondern mit ober-

ster Jurisdiktion.
Vielleicht aber, wie Gl. ferner be-

merkt, gefährdet die oberste kirchliche

riödiktion deS Papstes die Staatsbürger

treue der Katholiken. Wir wollen die

Wahrheit dieser Behauptung kurz unter

suchen.

Die Definitionen deö vatikanische» Ec»

cils, welche die oberste kirchliche Jurist»

tion des hl. VaterS betreffen, lauten:

1) Der hl. Petrus wurde von Je!"

Christus als sichtbares Haupt str»^

Kirche bestellt und erhielt unmittelbar u»

direkt von ihm das Primat nicht bloß

der Würde, sondern der wahren und e>

gentlihen Jurisdiktion über die gesaM>utt

Kirche;

2) der hl. Petrus hat in Folge gb^

lichen Rechtö eine ununterbrochene Reiht

von Nachfolgern im Primat, über b>e

gesammte Kirche, und der römische
"

schvf ist deS hl. Petrus Nachfolger
»>

diesem Primat;
8) der Papst besitzt die oberste J»^

diktion über die gesammte Kirche in Gla"

ben, Moral, Disziplin und Leitung; b>e

Jurisdiktion gehört ihm (—) '» 'h^
ganzen Fülle über Hirten und Heer

(als ordentliche und unmittelbare).

(Fortsetzung folgt.)

Die Verfolgung der kathol.

im deutschen Reich.

(Fortsetzung)

Durch diese vier Gesetze maßt sich ^
Staat daS Recht an, 1) alle kirchlich^

Stellen zu besetzen, die durch die Bischt

gemachten Ernennungen zu genehmigt"

oder aufzuheben; 2) der Oberpräsident u

gebunden, die Ausübung irgend einer

liziösen Handlung eines vom Staat m

genehmigten Geistlichen zu verhindert"

Der Bischof, der eine Besetzung einer See

sorgerstelle ohne Einwilligung deS Sta»^

vornimmt, wird mit einer Strafe

299 — 199(1 Thaler belegt und der "

dieser Weise angestellte Priester, der g^

liche Verrichtungen ausübt, wird mit ei»^

verhältnißmäßigen Buße bestraft. Düß '

ein Versuch, selbst die Natur der K>r ^

zu ändern, eS ist eine Verläugnung

ihrer Rechte, überhaupt noch zu erist>'^

Das 3. dieser Gesetze schuf einen

n i g l i ch e n G e r i ch t s h o f für k >

^

liche Angelegenheiten", we!^

durch einen ParlamcntSakt das Recht ^

sitzt, alle von den Bischöfen in Bezug

die ihnen unterstellten Geistlichen ge>»
^

ten disziplinarischen Verfügungen
dcrn. Der gleiche Hof hat durch das ^
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»s Recht, àxn Geistlichen, dessen
enehmen die Regierung mit der öffent-
)en Oldnung unvereinbar erscheint, ab-

^ehen. Dein Papst ist die Ausübung
^ disziplinarischen Gewalt im Gebiete
" preußischen Monarchie nntersagt,

Deì Staat kontrollirt 4. die Erzie-
»"'st der jungen Männer, die zum Prie-

/ and bestimmt sind. Er verlangt von
/selben, 'n einem deutschen Gymnasium/ Eramen zu bestehen, dann 3 Jahre
ur das Studium der Theologie an einer
entscheu Universität zuzubringen; eö ist

' uen untersagt, während dieser Zeit in
r>»e>n bischöflichen Seminar zu leben.

uch Pollendung der Studien haben sie

^'» ähnliches Staatsexamen abzulegen.

Alle geistlichen Erziehungsinstitute und
priest alle Arten Seminarien sind der

^>e>ung unterstellt und diejenigen, welche

^ dem Oberaufsichtsrecht nicht unter-
erfen wollen, werden geschlossen. Die
lldung der Priester, Zulassung zu Secl-

herstellen, die Auflegung einer kirchlichen

Hase, die Aufsicht über die Reinheit deS

Rubens sind Sachen, die im neuen

Aschen Reich von der Polizei besorgt
werden.

Dies ist nicht ein Streit zwischen Ka-
Deismus und Protestantismus, eS ist

/Kamps zwischen dem Staate und dem
kichc Gottes. Die protestantische Kirche

'» Deutschland beunruhigt BiSmarck einst-

hlln nicht, weil sie zu schwach ist und
^'»e unabhängige Organisation hat. Viele

p^testantische Geistliche mögen auch be-

î/s den positiven Glauben verloren
habe». Aber die strenggläubigen Protc^-

»ten sehen ein, daß der Angriff auf die

hvlische Kirche ein Schlag gegen die

^nspnnzipien einer jeden Religion ist.

hs findet Ausdruck in der Allgem. Evang.-
»th. Kirchenzeitung. Sie schreibt: „ES

k'nc allgemeine Bemerkung, daß die'st

llsiäge gegen die römische Kirche mit ver-
^pester Gewalt gegen die evang. Kirche

^»ichlagen. Sie, die römische Kirche, steht/ stster als je und die Welt staunt beim

etrachten ihrer Stärke. Einst machte
as Wort deS MöncheS zu Wittenberg sie

Hern, aber heute machen sie die Schläge

h Gewalt stärker. Laßt uns vor Täu-
'llmug bewahren, eS ist sicher, daß im
htestantischen Norden von Deutschland

/k öffentliche Meinung in Bezug auf die

Mische Kirche aufgetaucht ist, welche die

^ hug selbst der Liberalen verlangt. Wir
k» genug zn thun, die Sozialisten zu

hab

h-kä,
fampfen, eS ist Zeit, die katholischen

e in Frieden zu lassen."

V. Apostolische Einsprache des Epis-

kopats.

Am 30. Januar 1873 erließ der ka-

tholische Episkopat deö Königreichs Preußen

einen feierlichen Protest gegen den un-

gerechten Versuch, die heiligsten Rechte des

Gewissens und der Religion zu verletzen.

Im Namen deS Naturgesetzes, der hi-

storisch und gesetzlich erworbenen Rechte

der Kirche irr Deutschland, der Verträge,

welche die Krone von Preußen mit dem

heiligen Stuhl geschlossen, und schließlich

im Namen der ausdrücklichen Anerkennung

dieser Rechte durch die Verfassung, prote-

stiren sie gegen die Verletzung des unver-

äußerlichen Rechtes der katholischen Kirche:

unentwegt in der Reinheit ihrer Lehre,

ihrer Verfassung und ihrer Disziplin fort-

zubestehen. DaS Memorial schließt mit

folgenden, erhebenden, feierlichen Worten:

„Eintracht zwischen Kirche und Staat

ist der Schutz der geistigen und zeitlichen

Gewalt, die unerläßliche Bedingung für

das Wohlergehen der ganzen menschlichen

Gesellschaft. Die Bischöfe, die Priester

und das katholische Volk sind nicht Feinde

deS Staates, sie sind nicht intolerant, un-

gerecht, feindselig gegen Andersgläubige.

Sie verlangen nichts so sehr, als mit allen

Menschen im Frieden zu leben, aber sie

fordern, daß eö ihnen erlaubt sei, ihrem

Glauben gemäß zu leben, von dessen Gött-

lichkeit und Wahrheit sie vollständig über-

zeugt sind. Sie verlangen, daß ihre Re-

ligion, ihre Kirche und ihre Gewissens-

freiheit unverletzt bleibe und sie sind ent-

schlössen, ihre verbriefte Freiheit, ja daö

kleinste Recht der Kirche zu vertheidigen

mit aller Energie und ohne Furcht. Aus

unserer innersten Seele, im Interesse des

Staates sowohl, als dem der Kirche, be-

schwören wir die Autorität, von der un-

heilvollen Politik, die sie eingeschlagen,

abzulassen und der katholischen Kirche und

den Millionen Gläubigen derselben in

Preußen und im deutschen Reich Friede, re-

ligivse Freiheit und Sicherheit im Besitz

ihrer Rechte zurückzugeben und uns nicht

Gesetze auszulegen, welche mit dem Ge-

horsam in Erfüllung der Pflichten eineS

jeden Bischofes, Priesters und der kath.

Bevölkerung unvereinbar sind. Gesetze,

welche das Gewissen verletzen, sind mora-

lisch unmöglich. Werden dieselben mit

Gewalt ausgeführt, so werden sie unsägliches

Elend über unser gläubiges kathol. Volk

und unser deutsches Vaterland bringen."

Die Regierungsorgane erklärten dieses

bischöfliche Memorial als ein Ultimatum,
als eine Kriegserklärung und die Regie-

rung beantwortete eS vorläufig damit, daß

sie ihre gehässigen Maßregeln, namentlich

gegen die religiösen Orden ver-

schärfte. Schon im Anfang deS Jahres

18?3 waren beinahe alle Jesuiten vom
Gebiete des deutschen Reiches fortgezogen

und hatten Zuflucht gefunden in Frank-
reich, England, Oesterreich, Belgien, Hol-
land :c. Nun ging es gegen jene Orden,

welche mit den Jesuitenorden als afsilirt
angesehen werden. Die Missionen der

Redemptoristen wurden aufgehoben, obschon

beinahe zu gleicher Zeit Mitglieder dieses

Oroens für die Dienste, welche sie dem

Vaterlande während dem Kriege geleistet

hatten, decorirt wurden. Die Lazaristen-

kongregation wurde aufgelöst, die Häuser

der Damen des hl. Herzens Jesu, der

Schwestern unserer lb. Frau und andere

wurden geschlossen.*)

(Schluß folgt.)

Nicbllhr und der moderne Cultur-
KâMPf.

Der große preußische Historiker und

Staatsmann Niebuhr, der zwar dem

modernen Philosophismns und Materialis-

muö abhold, aber nichts weniger als ultra-

moutan war und nur einem à'istikmis-
mus VUAU8 huldigte, steht in der Frage,

ob die Theologen ihren Unterricht in den

Seminarien oder ausschließlich auf den

Universitäten empfangen sollten, auf ultra-

montaner Seite, in Opposition mit den

diesbezüglichen Bestimmungen der „Maige-
setze." In den Akten deS preußischen auS-

wältigen Ministeriums befindet sich ein

Promemoria N^iebuhrS vomOktober 1819;
darin heißt es:

„Der römische Hof verlangt für die

Bischöfe die ausschließliche Direktion der

Seminarien; er räumt die Verpflichtung

ein, daß sie keinen der Regierung mißbe-

liebigen Lehrer anstellen dürfen, aber for-

dert die Anerkennung ihres Rechtes, die

Lehrer nach eigener Ueberzeugung zu ent-

lassen. DaS schließt daS Studium der

katholischen Theologen auf Universitäten

nicht auS, aber es beschränkt dasselbe.

Mißvergnügen nun mit der Mangelhaftig-
keit deS SeminarunterrichtcS ist erklärlich:

nur fragt es sich, ob die katholische Kirche

bestehen kann, wenn ihre Geistlichen nicht

in Seminarien gebildet werden; ob sie sich

entschließen kann, einzuwilligen, daß die

Jugend auf Gymnasien mit wenig Rück-

ficht auf Religion unterrichtet, nachher in
der akademischen Freiheit erwachse, und
dem noch manchmal wirklich hcterodoren
Unterricht von Professoren, welche die Re-

giernng ernennt, überlassen würde. Ja, ich

gehe weiter und wünschte, daß auch unsere

protestantischen Geistlichen nicht sowohl auf
Universitäten, als in Seminarien gebildet

würden; wenigstens, daß die theologischen

Fakultäten die Form von Seminarien

hätten, swo eine Direktion, welche die Theo-

logie und Gottseligkeit als die unendlich

überwiegende Hauptsache ihrer Bestimmung
im Auge hielte, die jungen Theologen mit
allen ihren Gewohnheiten und Neigungen

auf sie leitete und von mißlichen Dingen
ablenkte."

Auch dagegen protestirte Niebuhr, daß

man die Volksschule von der religiösen

Aufsicht der Kirche trennen wolle:
„Geistliche und Lehrer", sagt er, „könn-

ten kirchlicher Einwirkung staatlich nicht

entzogen werden."

„AIS Gesandter in Rom predigte er
der preußischen Regierung : man müsse die

katholischen Provinzen „überzeugen, daß

sie in Hinsicht auf ihre Religion von einem

katholischen Fürsten nichts Besseres, von
einer revolutionären Regierung ungleich

Schlimmeres zu erwarten hätten."
So dachte der preußische Staatsmann

und Historiker Niebuhr; tempi pussuti

— wenn er heutzutage lebte, würde er zu
den „ReichSseinden" und „Staatsgefähr-
lichen" gerechnet werden; seine Epigonen
wie Sybel, HinschiuS und Gneist sind ganz
anderer Meinung.

In jüngster Zeit ist bekanntlich ein neues

Klostergcsctz in Preußen erschienen, welches da«

Todcsmthcil über alle Korporationen aus-

spricht.

Zur Statistik des Cutturkampses

theilt die „Frankf.-Ztg." mit: „Während
der ersten 4 Monate dieses Jahres ver-

urtheilten die Gerichte zu Gefängnißstrafen
in einer Gesammtsumme von 55 Jahren,
11 Monaten und 6 Tagen; zu Geld-

strafen in der Gesammtsumme von 27,843
Mark 75 Pf. Getroffen wurden dadurch

241 Geistliche, 210 Bürger, 136 Redak-

teure; eS fielen auf 4l MajestätSbeleidi-

gungen 12 Jahre, 8 Monate und 14

Tage, auf 68 B i S m a r k b e l e i d i -

gungen 8 Jahre, 5 Monate 11 Tage

und 210'/» Dhlr. Es fanden statt 30
Eonsiskationen, 55 Verhaftungen, 74
Haussuchungen, 103 Ausweisungen, resp.

Jnternirungen, 55 Auflösungen von Ver-
einen und Versammlungen, 72 Freispre-

chungen." Da bleibt zur Sicherung der

Freiheit und der Ordnung im Reiche dem

Reichskanzler kaum mehr etwas übrig, als

der Wunsch Caligula's, daß daS Reich
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nur einen Kopf haben möge, um ihn mit

Einem Streiche abhauen zu können.

Wie schwer der katholische KleruS durch

das „Brodkorbgesetz" getroffen wird, läßt
sich aus einem Berichte des „Kath. Sonn-

tagsbl." auS HildeSheim entnehmen. In
der Diözese HildeSheim allein verlieren in

Folge dieses Gesetzes das ganze Einkom-

men: der Bischof, daS Generalrikariat,
das Domkapitel, die Domgeistlichkeit und

andere 30 Geistliche; beinahe das ganze

Einkommen verlieren 7, die Hälfte des-

selben 11, einen großen Theil 16 Geist-

liche, die Gesammtsumme der eingestellten

Zahlungen beträgt 129,000 Mark. Um
den „renitenten" Geistlichen nur noch zwi-
schen Hunger und Eidbruch die Wahl zu

lassen, ist an die preußischen BezirkSregie-

rungen die Verfügung ergangen, daß „Ent-
schädigungSsammlungen" für katholische

Geistliche, wenn sie ohne Genehmigung
des Oberpräsidenten vorgenommen werden,

strafbar seien. DaS katholische Volk wird
aber dennoch Wege finden, für seine noth-
leidenden Priester zu sorgen.

Deutsche Reptilienblätter haben behauptet

(und schweizerische preußelnde Zeitungen

haben eS nachgedruckt): in mehreren Ge-

genden, z. B. in der Röhn, hätten sich

die Geistlichen um deS lieben BrodeS willen

den Staatsgesetzen vorbehaltslos gefügt,
und hätten dann wieder ihre „Gehälter"
bekommen. DaS ist eine der bekannten

radikalen Lügen, womit man Gim-
pel fangen will. ES ist durchaus nichts
daran.

Wochenbericht.

Schweiz. In der französischen Na-

tionalversammlung ist das UniversitatSge-

setz, durch welches das StaatSmonopol des

höhern Unterrichts und der Gradertheilung
gebrochen wird, bereit« in zweiter Lesung

angenommen worden, und nach sicheren

Berichten wird e« auch in dritter und

letzter Lesung angenommen werden. Die

Kirchenzeitung wird dieser wichtigen Frage,

welche in Belgien bereit« entschieden und

in's Leben eingeführt ward, in England

und Frankreich ihrer Lösung entgegengeht,

später einläßlichere Artikel widmen. Für
heute beschränken wir unS aus 2 Punkte:
1. den ungeheuren Schmerz zu constattiren,
welchen unsere „freisinnigen" Blätter bei der

Grablegung jene« alten StaatSzwangeS

äußern, der seinen Ursprung dem

größten Despoten unsere« Jahrhundert«
verdankt und seine Folgen in der Zer-

nichtung jeder gesunden wissenschaftlichen

Entwicklung, in der ausgesprochensten Ver-

thierung des Menschen und in der Zer-

trümmerung jeder ideellen Grundlage der

Gesellschaft gefunden hat*); 2. ihre mehr

als lächerlichen Besorgnisse zu verspotten,

daß von nun an nicht bloß geistiges Dun-
kel über Frankreich und die anliegenden

Länder hereinbrechen, sondern, daß die kleri-

kalen Führer alle talentvolle Köpfe an sich

ziehen und so nach und »ach die gesammte

Staatsmacht sammt materiellem Anhang

an sich reißen werden (und das ohne alle

Unterstützung von Staatswegen, bloß durch

geistige Ueberlegenheit und die Macht der

Ueberzeugung, durch bloße Concurrenz mit

den fortbestehenden, wohl unterstützten und

bezahlten Staatsschulen). Ist das nicht

schrecklich?

Wir begreifen, daß unsere schweizerischen

antichristlichen StaatSomnipotenzler, zu-

gleich Generalpächter alleS Freisinn«, aller

Cultur und Wissenschaft, von Rorschach

über die große Schanze von Bern bis zu

den Geistesheroen von Genf, darüber wei-

neu und wehklagen, ironisiren und knirr-

schen.

Wie kann aber die sonst so ruhige und

verständige allgem. Schweizerzeitung, welche

die Mißstände des alten französischen Un-

terrichtSgesetzeS selbst so einleuchtend darge-

stellt hat, in den Jammer verfallen, daß

die Franzosen zwar mit Recht die Ideen

von 1789 verlassen, die ihnen so wenig

Glück und Ehre gebracht, nun aber nach

ihrem Charakter in vaS andere Ertrem

versallen, und „sich erschöpft in diePoly-

pcnarme einer Gesellschaft werfen, welche

ganz im Gegensatz zu den Worten des

jenigen, nach besten Namen sie sich nennt,

nur nach irdischer Macht und Herrlichkeit

strebt, im Gewände des Christenthums

weltliche Zwecke verfolgt" Hier hat sie

offenbar ein „Gespenst" gesehen. Ist denn

der Bischof von OrlvanS, der muthige und

gewandte Vorsechter für die Freiheit deS

höhern Unterrichts, ein Jesuite? Sind es die

englischen Bischöfe, welche unlängst ihre

oberhirtlichen Rechte auch gegen die Jesui-

ten so krSstig wahrten? Sind eS die bel

zischen Bischöfe, an deren Universität in

Löwen nicht ein Jesuite docirt? Wenn

übrigen« die Zöglinge der Jesuiten in der

Militärschule zu St. Chr die Eramina

am besten bestehen, und sich sonst durch

treffliche Eigenschaften auszeichnen, ist das

ein Grund zu düstern Besorgnisten? Ge-

wiß nicht. Auch wir wollen, wie die allg.

Schweizerzeitung, den „Weg der goldenen

') Vergleiche die Citate von Professoren-

Bestialität, welche Dupanloup in der National-

Versammlung vorla«.

Mitte, und Wind und Sonne zwischen den

beiden Potenzen, Kirche und Kirche, gleich

vertheilt" (daS Gleich,nß hinkt zwar be-

deutend), können aber aus geistigem Rin-
gen mit ehrlichen Waffen keine Polypen-
erdrückung fürchten.

Jedem das Seine I Der Staat möge

für reales Wissen, für Industrie und Han-
del, Medicin, positives Recht, Kriegskunst

u. s. w. seine Anstalten gründen ; die re-

ligiöse Bildung und die theologische Wissen-

schaft gehören gar nicht in den Kreis
deS Staates, der sich von einem bestimm-
ten religiösen Bekenntniß lossagt; das Ge-

biet der ideellen Erkenntniß
sammt ihrem Einfluß auf daS praktische

Leben im Kleinen und Großen soll er

nicht als seine „ausschließliche"
Domäne ansprechen, sondern der freien

Concurrenz Raum geben.

Dazu muß und wird es auch in der

Schweiz kommen. Denkt darauf, ihr Ka-

tholiken, wehret euch für die „Freiheit"
deS höhern Unterrichts! Eine Centralschule

sür den höhern katholischen Unterricht, oder

allenfalls zwei katholische Akademien, nach

den Hauptsprachen!

— „In Deutschland sängt man an, deS

leidigen Kulturkampfes müde zu werden

und einzusehen, daß andere Erfolge durch

denselben nicht zu erzielen sind, als die-

jenigen, die mit der Zeit auf dem Boden

einer vernünftigen Gesetzgebung reifen" —
so berichtet die N. Zürcherzeitung, und

führt eine entsprechende Stelle auS der

Berliner Nationalzeitung an, welche sonst

immer den Gclegenheitsgesetzen daS Wort

gesprochen habe. Nach dem „Schlestschen

Kirchenblatt" beabsichtigen selbst Staats-
k ath oliken, den Kaiser um Revision

der Maigesetze zu bitten, und äußern ihren

Unwillen gegen die Aufhebung der Orden.

Die „allg. Schweizerzeitung" setzt bei:

„Bestätigt sich diese Nachricht, so kenn-

zeichnet sie wieder recht deutlich den Werth
unserer modernen liberalen Gcsctzmacherei.

Wie könnte es auch anders sein? Wo

Leidenschaft Gesetze diktirt, kann nie etwas

Ersprießliches und Dauerndes entstehen."

— Wird man daS in Bern begreifen?

Wird man es einsehen, daß daS „Kirchen-

gesetz" und das neue Monstrum eines

„FriedenSstörungSgcsctzeS" auf den M. .-

Hausen und dessen Urheber in den „Ab-
stand" gehören? Nicht bloß in Bern gilt
da«, wo man da« preußische Zwangssystem

so knechtisch kopirt; auch noch in weitern

Kreisen, in der Angelegenheit der Diözese

Basel, in der schweizerischen Bundesver-

sassung von 1874 selbst gilt eS. Auch

hier waltete nicht unparteiisches Recht und

ruhige, besonnene StaatSweisheit. ^

Parteisucht, die Leidenschaft hat sich

gemischt, und auf diesem Wege wer en

keine Erfolge sich zeigen, als endloser

Streit und Hader, zum größten Nachts

deö Vaterlandes. Versuche man es »»

dem Boden einer „vernünftige»
Gesetzgebung, welche den Consessioncn a»

ihren, Gebiete freie Bewegung gönnt, »»

auch den radikalen KantonSdespote»

die Keule, womit sie auf katholisch'^

liches Leben losschlagen, aus der H»"

windet.

— Zur alt k a t h oli sch - » B - °

w e g u n g. Bewegung? Eigentlich >'> >

^

denn seit dem Vieler Schelmen- und »

benstück, zu welchem die „christkatholische

Synode kein Wort sagte, für welche« »»

sämmtliche radikalen Zeitungen kein Wö0'

lein der Mißbilligung hatten, ist u»r ein"

Thatsache hinzugekommen: das ähnliche

Schelmen- und Bubenstück der Weguah»''

der Notre-Dame-Kirche in Genf. H'"

gegen sind Reflexionen genug über de»

großen Spektakel der „Christkatholische» ^

welche nicht einmal mehr Christen,

schweige Katholiken sind, laut geworden-

Setzen wir einige her: 1. Von eine»'

festen Glaubensbekenntnisse, dem Au«'

gangSpunkt jedes Conciliums, jeder größeu'

kirchlichen Vereinigung keine Spur.
Die ganze Verhandlung ist weder gehör'i!

vorbereitet, »och in ernster, sorgsamer u»

gründlicher Weise geführt worden.

13. Abends kömmt man zusammen,
d>e

Führer kalten die Sache ab, die Geg^
satze werden hinuntergestimmt, um »'/
zu sagen hinuntergewischt; am 14- »

große Schaustellung mit hohlem Ge>ede-

daS nur den Uneingeweihten über die tU

sen Differenzen täuschen kann; am Abc»

deS gleichen Tages Banquet mit obligé"

Pauken, und damit Punktum. 3. ^
Haspelei entspricht daS Ergebniß.

formelle Bestimmungen, die weder

noch warm geben, werden mit Major' '

oder Einmuth angenommen; waS irge

von Belang ist: Reformen, lituy
Formeln, Unterrichtsschriften, Wahl d «

Bischofs u. dgl. werden verschoben
u»d

in die Hände von 5 Weltlichen und

Geistlichen gelegt. O wie glücklich ^
jene Weltlichen mit ihren kirchlichen

pfungen schon gewesen, wie gründlich

stehen sie die Sache, wie reif und ruh'^

werden sie dieselbe neben ihren ande''

Geschäften erörtern! Die Namen

Vigier, Jolissaint, Winkler genügen
dof>^

Ihr Amt und ihre bürgerliche Würde î'

allen Ehren gehalten (in's RathhauS ^
setzt), sind sie als Concilsväter und ^
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° Vorstände, als Ordner religiöser An-
Unheil erbärmliche Figuren, zu denen

^'"""îliger, prüfender Mann, ge-
!>e ^eige cin tief religiöser, um sein See
enheil einst besorgler Mensch irgend ei»
ertrauen habe» kann. Diese Fünf haben

r >>n Synodalrath und in der Synodal-
^rsnmmlung baö Heft in den Händen.

°her haben sie ihre Gewalt? Schau
uhaster Gedanke gegenüber der Einsetzung
er Kirche durch Jesuö EhristuS, gegenüber
er Verhandlungen des Apostelconcils in
erusalem, gegenüber der Art und Weise,

^e religiöse Fragen in der katholischen
uche stets behandelt worden sind! Und

'e 4 Geistliche», welche Stellung nehmen
se jene,, gegenüber ein Es läßt sich nicht«

emüihigenderes und Kläglicheres denken,
hr Woist gilt nichts, ihre Person sehr
e»>g, und nur so lange man sie braucht
^ die Comödie noch nicht aus ist. Ihre

Öffnungen? Ihrer 3—4 aspiriren auf
^ Bischofsstab, und wenn ihn einer

"hält, so kiZmwn die andern sich drücken

^d der Gewählte kann sich bücken vor
e>n hochwohlweiscn Rath, „in seines Nichts
urchbohrendcm Gefühle." O welch' ein

stand
gegen Luther, Calvin und Zwingst,

^lche, wenigstens von einer Seite betrach-
î"' Bedeutung hatten und großartige Er-
shî-nungen waren, um nicht zu sagen, gegen
^rr einem CarolusBorromäuS, einem Franz

Sales, einem Diepenbrock und hundert
ändern großen und heiligen Bischöfen, welche

^ch an der Verbesserung der Kirche »nd an
^ Hebung deS CleruS arbeiteten, aber i n
er Kirche, von der Kirche berufen, für sie

' leitend und leioend, nicht schweifwedelnd
^r den weltliche» Großen oder Kleinen Jetzt

vier Monate, und dann? Hui tru-

in vvksts, irricksbit, oos...
Schweiz. Der moderne K u l-

Erkämpf geht nicht nur gegen die

^btholischen, sondern überhaupt
Pgen alle Christen, welche an eine

^offenbarte Religion glauben und

^ positive Confession festhalten.

7^'r haben unsere protestantischen
^ststbrüder oft hierauf aufmerksam ge

^cht und sie gewarnt, mit den Kultur-
Ampfern nicht gemeinsame Sache zu ma-
"hkn, indem die Waffen sich auch gegen
^ richten werden. Die Ereignisse haben
^rse Meinung schneller bestätigt, als man
derinuthcn durfte, wie folgende Nachricht
""6 Hessen zeigt.

»Das Unerhörteste, so schreiben deutsche

Rätter, was der „Kulturkampf" bis jetzt

^ Bage gefördert hat, mag wohl am

^stugstststx zu Dreihausen in Ober-
îsiu vorgekommen fein. Der „gesperrte"

lutherische Pfarrer Schedler stand eben

im Begriffe, in einem zum Betsaal ein-

gerichteten Zimmer eincö Privathauses

mit seiner treu ihm anhangenden Ge-

meindc das Abendmahl zu seiern. Aber

in dem Augenblicke, wo er dem ersten der

3 s Männer, die daS Abendmahl empsan-

gen wollten, dasselbe darreichte, trat der

bisher sich ruhig verhaltende Polizcikom-

missär hervor, griff nach dem Abend-

mahlSkclch, um ihn wegzunehmen, unge-

fähr mit folgenden Worten: „Hall! Jetzt

ist'S fertig! DaS ist Ihnen verboten!"

Der erschrockene Pfarrer suchte der Polizei
klar zu machen, daß hier von keinem Ver-

bote die Rede sein kann. Half nichts!

Unter den lauten Protesten und Klagen

der Gemeinde wurde der AbendmahlSkelch

nebst seinem Inhalt durch die besten Gen-

darmen dem Bürgermeister zur Aufbe-

Währung in's Haus gebracht."

Auch in der Schweiz haben die

protestantischen Geistliche» durch

das neue Bundesgesetz über die Führung
der Civilregister und die daherigen Ver-

Handlungen in den Behörden und Blät-
tern bereits einen Mahnruf erhalten.

Aisthum Aaset.
Solothurn. Ein Verein von katholi-

schen Männern feierte am Abend dcö 16.

Juni den Jahrestag des RegierungSan-

tritteS PiuS IX. und richtete einen tele-

graphischen Glückwunsch an ihn, der am

folgenden Tage von Kardinal Antonelli

erwiedert wurde. Achnlicheö fand in Bern
statt.

— In Nr. 74 des „Solothurner
Landboten" vom 22. Juni 1875 ist fol-

gende Mittheilung auS dem RegierungS-

rath zu lesen:

„Gegenüber den in vielen Gemeinden

durch die OrtSpfarrcr bereits in Szene

gesetzten Vorbereitungen für die schon mehr-

erwähnte Konfirmation durch Er-
bischof Lachat hat der RegierungSrath un-
term 20. dS. beschlossen:

4) ES sei sämmtlichen Herren Pfarrern
des Kantons neuerdings das regierungs-

räthliche Circular vom I I. Febr. 1875

in Erinnerung zu bringen, daß ihnen der

offizielle Verkehr mit dem gewesenen Bi-
schos Hrn. EugeniuSLa chat untersagt ist.

2) ES sei ihnen in Nachachtung von

z 49 der Bundesverfassung die Weisung

zu ertheilen, daß die Eltern einzig über

die religiöse Erziehung der Kinder zu ver-

fügen haben, und daß eS den Eltern frei-

steht, ihre Kinder in den Konfirmation«-

unterricht zu senden oder nicht.

3) Sollten die Herren Pfarrer dieser

Weisung entgegen handeln, so behält sich

der RegierungSrath vor, gegen sie die laut
Gesetz zustehenden Maßnahmen zu treffen."

Dazu bemerkt der Anzeiger" :

sel I) ES steht dem RegierungSrath

natürlich ganz frei, das regierungsräth-
liche Circular vom 11. Februar 1873

wem und wann er will in Erinnerung zu

bringen. — ES steht ihm frei, dies alle

Wochen zu thun, an den faktischen Ver-

hältnissen ändert daS absolut Nichts. Wir
bringen der Regierung auch Vieles „in
Erinnerung".

usi II) Bravo! DaS ist einmal ein

vernünftiger Beschluß! Der Ansicht sind

wir auch und hoffentlich sind dieSsallS

alle Pfarrer mit unS und dem Regier-

ungSrathe einverstanden. Wenn die Eltern

ihre Kinder katholisch oder altkatholisch

oder gschwindkalholisch oder anderSwie er-

ziehen lassen wollen, so sollen sie die Frei-
beit haben, es so zu machen. Diese Frei-

heit soll aber in Dulliken und Starrkirch
so gut garantirt sein, als in Gretzenbach

und anderöwo.

Die Eltern können ihren Kindern den

Firmunterricht geben lassen, wann und

wo und von wem sie wollen; daS haben

wir schon am Freitag gesagt uno daS

sagte am Samstag der RegierungSrath

auch; brav gebrüllt, Lömel

ucl III) Dieser Weisung werden die

Pfarrer nicht entgegen handeln; da möchten

wir nur den Wunsch ausdrücken, der Re-

gicrungsrath möchte den lächerlichen An-

klagen des „Tagblatt". „O. Wchbl." -c.

nicht sofort Glauben schenken. Wenn der

RegierungSrath sich vom „Wochenblatt" :c.

seine Handlungsweise vorschreiben läßt, so

macht er sich eben auch lächerlich.

Noch schärfer nimmt das „Vaterland"
Nr. 187 den Beschluß und dessen Urhe-

ber her.

In der That, dieser Beschluß und an-

dere vor und nach ihm ändern an der

Sache nichts. Der katholische KleruS und

daS Volk betrachten die sogenannte Absc-

tzung des Hochwürdigsten Bischofs von

Basel als einen durchaus unberechtigten

und unbegründeten Akt und beklagen es

tief, daß sich die Regierung von Solo-

Ihurn durch schlimme Nachdaren zu diesem

Schritt hinreißen ließ. Die Namen, welche

unter dem AbsetzungSdekret und der be-

rüchtigten Proklamation vom 29. Januar
1872 stehen, sind in den Augen des ka-

tholischen Volkes übel verdunkelt, und der

geschmähte und mißhandelte Bischof ist und

bleibt der rechtmäßige Oberhirt der Diö-
zese. Die Regierung kann ihn vertreiben,

sein Einkommen zurückhalten, den KleruS

an dem amtlichen Verkehr mit ihm durch

ZwangSmaßregeln hindern. Sie soll eS

aber Probiren, ob daS Volk ihrem taktlo-
sen Spiel mit dem AltkatholizismuS fol-
gen, oder sich hindern lassen werde, von
der verfassungsmäßigen Gewissens- und

Kultfreiheit Gebrauch zu machen! Wir
könnten daS nur wünschen.

— Die Gemeinde Egerkingcn hat ihrem

gestraften Pfarrer, Hochw. Hrn. I. B u-

singer, daS Ehrcnbllrgcrrccht geschenkt

und die Strafe auf Gemeindekosten zu

tragen beschlossen.

— Etwas von der Solothurner
Presse. Während der „Anzeiger" in
einer Reihe von ruhigen, gründlichen Ar-
tikeln die Pflicht deS Gehorsams gegen die

weltliche Obrigkeit erörtert, nennt daS

Volksblatt am Jura den römisch-katholi-
schen Glauben einen neu-römischen G ö

tzendi cnst, der „Landbote" die Hin-
sührung der Kinder zum hl. Sakramente
der Firmung einen Schund (Nr. 75,
3. S, 1. Sp.) ; daö „Tagblatt" druckt

dem s. v. Handelökourier einen erlogenen

Tarif der Ablässe von Leo X. nach, und

schließt mit folgenden Worten: „Solche
Dokumente sollte man den frechen Röm-
fingen auf die Lügenmäuler kleben, welche

dem Volke weiß machen wollen, die Päpste,

seien „unfehlbare" Nachfolger jenes großen

Lehrers der Menschenliebe gewesen, jene«

NazarencrS, der Jedermann, auch den

Aermsten tödtete. ohne sich je dafür

bezahlen zu lassen."

Der Ze.... übersteigt noch den glor-
reichen Unsinn der Berner Tagespost über

den Schanzenspektakel vom 13. Juni, den

„Zipfel vom Schnupftuch der Ewig-
keit".

DaS sind unsere „Culturkämpfer" und

die Früchte, an denen man das „System"
erkennt.

— Ölten.« Folgende Nachricht auS

„Frankfurt" dürste auch in gewissen

Kreisen an der Aare Bcherzigung verdienen,

indem sie zeigt, wohin der religiöse
„Fortschritt" geräth. Gerade

sind eS jetzt 30 Jahre, daß in hiesiger

Stadt sich eine „deutschkatholische" Ge-

meinde gebildet hat. Anfänglich wollte

man Seitens der Deutschkatholiken alle«

„Altkatholische" beibehalten, sogar noch die

hl. Messe, nur daß sie in deutscher Sprache

gelesen wurde. Aber ein kathol. Dogma
nach dem andern fiel im Laufe der Jahre

fort, selbst die Taufe aus den Namen der

hl. Dreifaltigkeit. Nur hatte man bis

jetzt noch eine Art von Abendmahl in dem

Betsaal gefeiert, welches allerdings, da die

Gemeinde den Glauben an Christi Gott-

heit längst hat fallen gelassen, nur dem
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Namen nach an daS christliche Abendmahl

erinnerte. Jetzt hat man aber auch diesen

letzten Nest fallen gelassen. Der hiesige

Beobachter berichtet nämlich in seinen Lo

kalnotizen in Nro. 103 daS Folgende:

„Bei der gestrigen Confirmation in der

hiesigen deutschkatholischen Gemeinde ist

zum ersten Male daS übliche Abendmahl

unterblieben. Den Konfirmanden und

deren Angehörigen wurde dafür ein fest-

licheS Mittagsmahl im „Erlanger

Hof" bereitet."

Luzrrn. Warnung vor b e t r ü-

g cri schen Sammlern. Da wir

in der Schweiz keine apostolische Nuntia-

tur mehr haben, so melden wir, daß die

apostolische Nuntiatur in München
durch einen Erlaß vor betrügerischen

Sammlern für die ch alkäischen
Christen warni. DaS dankenSwerthe

Schreiben theilt mit. daß die 8. dovxro-

xutio c!sUropuxuià lists die Abreise

chaldäischer Priester nach Europa zum

Zwecke von Geldsammlungen für Kirchen

in Erfahrung gebracht habe. Die lion-

grexatio erinnert an die niemals aufge-

hobenen, also noch in Kraft stehenden De-

krete der Päpste Jnnocenz Xl. (29. Ja-

nuar 1677), Alexander VIII. (21. Okt.

1690) und Clemens XII. (März 1736),

welche den Orientalen derartige Samm-

lungcn verbieten. Die apostolische Nun-

tiatur ersucht weiter, die Gläubigen zu

warnen, dergleichen Sammlern, die oft

durch Würden und Kleidung zu täuschen

suchen, zu willsahrtn; nur solche Samm-

ler seien zuzulassen, die sich durch jüngst

ausgestellte Urkunden der Congregation,

die von der Nuntiatur und vom Diöze-

sanbischofe zu recognoSciren seien, auS-

weisen.

Bern. In dem Gesetzesvorschlag über

Friedensstörung wurden nur ganz wenige

Modifikationen angebracht. Die Hrn. Koh-

ler und Folletvte wollten die Gemeinden

davon anSnehmen, wo der AltkatholiziS-

mus nicht eingeführt wurde, mithin keine

Friedensstörungen zu befürchten seien —

verworfen mit großer Mehrheit. Folle-

tête verlangte, daß unter die Orte, wo

der nicht offizielle Cult gefeiert werden

dürfe, die Häuser aufgezählt würden, wo

die Sterbsakramente gespendet und Leichen-

einsegnungen gehalten werden. Bodenhei-

mer unterstützte ihn dabei, und so wurden

dem GesctzeSvorschlag die „Sterbehäuser"

(muisons mvi-tuairss) beigefügt. Die

Forderung einer unbedingten schriftlichen

Unterwerfungserklärung von Seite der

Geistlichen wurde gestrichen, dagegen der

Ausschluß gegen jene verhängt, welche no-

torisch als solche bekannt sind, die den

StaatSbefehlen und den öffentlichen Au-

toritäten Widerstand geleistet haben. Die

widergesetzliche und gefährliche Bestim-

mung, daßnicht eine gerichtliche, sondern

eine poliz etliche Aburtheilung der vor-

geblichen Friedensstörungen stattfinden soll

(wodurch Alles in die Willkür von Re-

gierungStrcaturen gelegt ist), und die har-

ten Strafansätze blieben stehen. Umsonst

wehrten sich die jurassischen Großräthc

mit bewunderungswürdigem Muthe und

ausgezeichneter Gewandtheil; an dem ver-

stockten Eigensinn nnd der Parteileiden-

schaft deS Altberner Gr. war Alles

verloren; die Konservativen — con-

servirten das Stillschweigen, mit einer ein-

zigen rühmlichen Ausnahme — Hrn. Apo-

theker Lindt. — Ob die bevorstehenden

Debatten über die Auslegung des Art. 50

eine vernünftigere Stimmung hervorrufen?

Kaum. ES ist eine schwer drückende

Wahrnehmung, daß gegen dieses schwach-

volle Machwerk Teuschers und Konsorten

zwei einzige protestantische Blätter, die

allg. Schwciz.-Ztg. und das konservative

Correspondenzblatt sich erhoben haben.

Sollte die Blindheit der Leidenschaft so

weit gehen, daß man nicht einsieht: dieses

Gesetz zur Abwehr von Störungen de S

religiösen Friedens sei nichts anders als

die Waffe, um den Katholicismus im

Jura todtzuschlagen, mithin für die Juras-

ster die Nöt hig u n g, sich so oder an

ders von diesem bestialischen Drucke srci

zu machen? Nieder mit denen, welche ein

braves Volk zu diesem Aeußerflen treiben!

— ES geht wieder einer. Dr. Gareis,

Professor des KirchenrechiS an der alt-

katholischen Fakultät, der Verfasser des be-

rüchtigten Memorials über die Zustände

im Jura, hat einen Ruf nach Gießen er-

halten und denselben angenommen.

Jura. Während die Berner-Regcnten

die Römisch-Katholischen (ihre Mitbürger)

als Störer der öffentlichen Ruhe verdäch-

tigcn und deswegen daS Exil der Pfarrer

aufrecht erhalten wollen, treiben die Ver-

dächtigten ihre Ordnungsliebe so weit, daß

sie jene ihrer Glaubensgenossen, welche in

Pruntrut während den Privatgottcsdiensten

in der provisorischen Kapelle keinen Platz

finden, auffordern, sich in daS Innere deS

HosraumeS zu begeben und nicht außer-

halb der Kapelle auf offener Gasse stehen

zu bleiben, um so jedem Anlaste zu einer

Störung vorzubeugen. Und solche Män-

ner wagt man in Bern als staatszefähr-

lich zu bezeichnen!

Wahrlich die unparteiische Geschichte

wird einst da« Urtheil über die Berner

und die Jurassier fällen und der gesetzlichen

ordnungsgemäßen Haltung der Letztern daS

wohlverdiente Lob zusprechen. Gerade

dieser geduldige, passive, gesetzliche Wider-

stand deö katholischen Volkcö im Jura ist

es, an dem die Brandung der Gewalt sich

bercitS einigermaßen gebrochen hat und zu

seiner Zeil sich vollends zerschellen muß.

Wsthum St. Hallen.
Das beispiellos willkürliche, informelle

und gewaltthätige Verfahren desReg.-RatheS

gegen Tit. Pfr. Falk ist von dem Gr. Rathe

mit Mehrheit gutgeheißen worden. Auf
ein Landjägerverhör (das Hr. Falk freilich

entschieden hätte zurückweisen sollen), aus

unbegründete, vage Anzeige» hin, ohne ge-

ordnete gerichtliche Beurtheilung ist der

Pfarrer von Montlingen abgesetzt worden.

Der Rapport des R.-R. Huugerbühler

(Kirch.-Zeit. Nr. 20) ist ein bleibendes

Ikstimomum psupsrtutis dieses Schwätzers

und seiner GeisteSgenossen. Es ist nur zu

gewiß, daß der eigentliche Grund der De-

placetirung FalkS in persönlicher Feind-

schaft Einzelner und in dem Eifer und der

Wirksamkeit des tüchtigen und unbeschol-

tenen Pfarrers zu suchen ist. Was ihm

geschah, kann jedem und gerade den Besten

unter den Seelsorgern geschehen, und von

heute auf morgen kann einer Gemeinde,

die ihren Pfarrer hochachtet und liebt, wie

die Montlinger Hrn. Falk, die Kunde zu-

kommen, daß der RegierungSrath, gestützt

auf ein verwerfliches Ausnahm- und Ge-

waltgesetz, ihren Seelsorger hinausstößt.

Das Gerücht bezeichnet schon drei solcher

Opfer. Solche Vorgänge sind möglich

unter einem Volk von Sklaven, aber nicht

unter freien Eidgenossen.

— Aus Mangel an Raum müssen wir

nur hinweisen auf das rühmliche Zeugniß,

welches Dr. Sonderegger, Inspektor des

St. Gallischen KantonSspitales, den kath.

Geistlichen, welche die Krankenbesuche im

genannten Spitale besorgen, ertheilt, ge-

gcnüber dem Geschrei von Pfaffcnumtrieben

und religiöser Propaganda.

Vom Bodcnfce. Wie es in Folge

der neuen Bundesverfassung und der da-

herigen BundeSgesetze im Kirchlichen na-

mentlich für die Protestanten kom>

men dürfte, daS vernehmen wir soeben

aus Zürich. Die protestantische Kirchge-

meinde Neumünster bei Zürich zählt zirka

11,200 Mitglieder und hatte bisher zwei
Pfarrer. Da nun eine dieser Stellen er-

ledigt wurde, so beschloß die Gemeinde:

„In Betracht die A m t s g e-

schäfte der Psarrer sich durch
die neue Gesetzgebung ver-

mindern werden, soll die 5^'
Psarrstelle bis auf weiteres nicht

besetzt, sondern vorerst daö Resultat e

neuzeitigen Gesetzgebung abgewar

werden."

Wenn dieser Grundsatz allwärts ang

wandt werden soll, so wird noch urau

protestantische Psarrstelle suspendirt wc^

den. Am schlimmsten aber dürfte es
^

diesem Punkte den a l t k a t h o l i s ch e

Pastoren ergehen, welche schon
^

wenig Arbeit haben, daß die von >h»^

occupirten Kirchen selbst an den Son

tagen großcntheilS leer bleiben und a

Einer der Beschäftigsten gleichzeitig

Stadtpfarrer, 2) Professor an der H»
^

schule in Bern und 3) wandernder ^
diger in der gesammten Schweiz

kann, wie wir uns hier in St. Ga en

persönlich davon überzeugen konnten. ^
der neuzeitigen Gesetzgebung dür

konseguenter Weise eine bedeuten
Reduktion der altkatholischen Pastork»

stellen im Anzüge sein.

Msthum Khur.

Schwyz, Die Kircheukollekte von, l-v

ten Sonntag für den Neubau einer r

m i s ch-katholischen Kirche in Olle» ha

die schöne Summe von 500 Frk. a g

worsen. Mögen auch fernerhin noch
^

milde Gabe» für diesen edlen Zweck flum

(Centralschweiz)

Msthttm Henf.

Genf. 40 Aerzte von Genf habe»

dem Großenrath eine Adresse gegen die »

Hebung des von Spitalschwestern besorg ^
kath. Krankenhause« zu Plainpalais ewg^

reicht. Sie bezeugen, daß die Schließu»^

dieser Anstalt ein für Gens zu
bedauer»'

der, schwer zu ersetzender Verlust sein wür

Wird der radikale, staatspastorliche Grê

rath auch diese gewiß unparteiische Sti»"»

der Humanität hören?

— Se. Gn. Bischof Mermillod hat

die Mitglieder der sogenannten „Kirche

kommisfion" ein offenes Schreiben gerick^
in welchem er gegen die Ueberlieferung

Notre-Dame Kirche an die altkatholisch^

Staatspastoren eine wohlbegründete W»

station einlegt und dieselben in liebevo
^

Weise zur Belehrung und Bekehrung

ladet.

— Im Namen der kath. Landgew^»

den und siebenhundert Stadtbürger

das römisch-katholische Konnte eine

station gegen ^die Annerirung der Not^
Dame-Kirche ausgefertigt und dieselbe

den Straßen der Stadt anschlagen las!^

— Um das Maß der Gehässigkeit v»
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die 0 ^ Staalspastorcnthum

dur/
4

^'chtstühle der Notre Dame Kirche
^ ^lousenmänner in der Morgen-

mind? i ^ ì. >

die 5 hinausrcißen und aus

last
ì>ic Kirche hinauswerfen

bist
^'chtstühle, sowie alles Mo-

der Kirche gehört eigenthümlich dem

Generalvikar Dunoyer, und der alt-
Mische Trotz und Hochmuth hätte wc-

ö ens soviel Bildung haben sollen, den
Hlenthünier vorher zn benachrichtigen.
prurit hat das StaatSpastorenthum sich

îuerdings vor ganz Europa blamirt.
llnter dem Titel „keouoil «lös 3ö-

kdrrlioug uàs-;6gs uu ovnssil clotut
6 kiönvvg" ist soeben eine Schrift er-
îineir, welche die von den Erbauern und
vhlthätern der Nvtre-Dame-Kirche ein-
^udtcn Reklamationen enthält. Es finden

da Reklamationen der angesehensten

^

^Ivnen auS Oesterreich, Italien, Frank-
îch, England, Deutschland :c. Die Schrift
^saßi g i Seiten und ist von General-

^ Diinohcr herausgegeben. Wie würde
Genf in den Augen Europa's da-

wenn diese Reklamationen keine

kGcksichiigung fänden? Nach unserer
"licht ist vjx Ehrx Genfs auf dem

Spiele.

^ neuesten Zeit

!>be>-

Gr

englische Regierung den Papst
»wls wissen, daß er aus englischem

^
wrd und Boden, wo es auch sei, überall

^stahnie finde» werde, im Falle die ita-
^fiche Regierung auf ihn eine Pression

Wichen rvollte. Ein Wink von ihm ge-

um englische Kriegsschiffe nach Ei-

^decchia zu seiner Verfügung zu beordern.
^6 der heilige Vater darauf geantwortet

ist nicht bekannt.
îsti»„. Bei Gelegenheit der Consecra-

des Erzbischofs von Malta hatte der
°^>ge englische Gouverneur zwei Dampfer

^ freien Verfügung gestellt, um die Erz-
'lchvse von Palermo und Messina, sowie

^îìige Theilnehmer der Feierlichkeit nach

^
^îa zu bringen. Nunmehr hat der hl.
^ außer einem huldvollen Schreiben

^ den piotestantischen Gouverneur selbst,

^inahli» desselben, Ladt) von Slrnen-
eine prachtvolle Camee als Zeichen

Dankbarkeit zustellen lassen. Dieselbe

auf dunkelrothem Grunde die Got-
îêwuiter hBaörelief) mit der Umschrift:

^"6 der» Vatikan, 20. April 1875.
îr Gemahlin des Lord-Gouverneurö von
' la „rit dem apostolischen Segen für

^ u»d ihren Gemahl." Wie sehr über-

auf der gedachten Insel die Staats-
êircheubehôrden Harmoniren, beweist

die Thatsache, daß auf Veranlassung der

Gemahlin des Gouverneurs am 9. v. M.
eine Küustlergesellschaft ein Concert zum

Besten eines armen Klosters veranstaltete,

sowie auch die Arrangirung eincö militä-

rischen Schauspieles von Seiten der dor-

tigen Garnison zum Besten deö Vincenz-

Vereines. In beiden Fällen war das

klingende Resultat ein ziemlich beträcht-

liches.

Frankreich. Paris. Der Köln.-Ztg.

(„Culturorgan") schreibt man: Die Enl-

hüllung des Monumens zum Andenken

des Priesters de la Salle, des Gründers

der Schulbrüder, hat wiederum der fran-
zösischcn Armee Gelegenheit gegeben, mit
der Geistlichkeit zu fratcrnisiren. In allen

Straßen von Rouen, wo dieses Monument

errichtet ist, im Chor der Kathedrale und

beim Banket im Hause deö hl. Nikolaus

hat die Bevölkerung der Normandie, welche

in ihrer alten Hauptstadt zusammenge-

strömt war, die Generäle zur Seite der

Bischöfe und die Generalstäbe unter die

Gruppen der Priester und Mönche gemischt

sehen können. In der Kathedrale hat die

Mrtsik deö 28. Linien Regiments daS Hoch-

amt begleitet, wobei der General Lebrun,

Commandant deö 3. Armeekorps, der Di-
visionSgeneral de Bauer und die Brigade-

generäle d'Ornaut und Merle am Altar
knieten. Auf dem ganzen Wege der Pro-
cession war das Militär in großer Uni-

form aufgestellt und präsentirte vor jedem

Prälaten. Herr Lizot, Präfekt der Seine-

Jnferieure, hat am Fuße des Monumen

tes eine Rede gehalten, die alle Klerikalen

von Frankreich entzückt hat. General

Lebrün brachte einen Toast auf die Ver-
einigung deö Degens und des

Kreuzes zur Erhebung deö
Vaterlandes aus. Der Cardinal
de Bonnechose dankte den Behörden für
ihre Mitwirkung bei einem Feste, das eine

der größten katholischen Kundgebungen sei.

— In F r a n k reich ist ein bedeuten-

der Bischof zn Grabe gegangen, der Bischof

Plantier von NimeS. Bis zur Todes-

stunde hatte er seine bischöflichen Arbeiten

fortgesetzt und noch ein Hirtenschreiben über

die Wallfahrt »ach Paray-le-Monial und

über das Herz Jesu erlassen „und dann

starb er ohne TodeSkampf aufrecht, die

Waffen in der Hand. ."
Deutschland. Württemberg. Die

Tauglichkeit derLehrschwestern
im Schulwesen und ihre Concurrenzfähig-
keit gegenüber den weltlichen Lehrern hat
hier ein klares, unumstößliche« Zeugniß

gefunden. Bei einem schwächlichen Ver-

such, den Culturkampf nach Württemberg

zu übertragen, wurde neulich der Cult-
minister über Ausdehnung und Leistungen

der weiblichen Congregationen, die sich mit

Unterricht und Erziehung befassen, inter-

pellirt. Der Cultminister Geßler, Prote-
staut, früher Kanzler der Universität Tü-
dingen und sehr geschätzter Rechtslehrer

daselbst, gab hierauf folgende Erklärung
ab: „Der Herr Vorredner hat zunächst

den Bestand wissen wollen der bezüglichen

Congregationen, welche sich in Württem-

berg befinden. Es sind dieß einmal —
indem ich bloß die für UnterrichtSzwecke

erwähne — die Congregation vom dritten

Orden deS hl. Franziskus mit dem Mut
terhaus in Sießen und zwei selbstständigen

Töchterhäusern in Heiligenbronn und Bon-
landen. DaS Mutterhaus hat 112 Pro-
feßschwestcrn und 5 Novizschwestern, soniit
117. Hierunter sind geprüfte Elementar-

lehrerinnen 46, Jndustrielehrerinnen 45,
Lehrerinnen für Zeichnen, Musik und Fran-
zösisch 5 und Schwestern für den HauS-

halt und die Feldwirthschaft 21. Die

Töchteranstalt Heiligcnbronn, welche na-

mentlich eine Erziehungsanstalt für blinde

und schwachsinnige Kinder ist, hat Profeß-

schwestern 19, Novizinnen 11. im Ganzen

30. Die Tochteranstalt in Bonlanden

hat Profeßschwcstern 32, Novizinnen 2,
im Ganzen 34. Die Congregation hat

somit im Ganzen 181 Personen. Außer

dieser Congregation von Sießen besteht

noch eine Congregation von Schulschwestern

in Rottenburg. Diese hat Profcßschwc-

stern 31, Novizschwestern 3, im Ganzen
34. Dann sind noch die Schwestern vom

heiligen Kreuz in Donzdorf, die aber

hauptsächlich in der Rcttungsanstalt dort
verwendet werden. Ihre Zahl beträgt 10.
Von diesen Congregationen sind verwendet

an 26 Volksschulen mit Ausnahme deS

JndustrieunterrichtS im Ganzen 33.

Ich habe nun über die Wirksam-
keit und das Verhalten dieser
Schwestern, wie auch der barmher-

zigcn Schwestern den Kirchenrath zur Aeu-

ßerung aufgefordert und auch die drei

KrelSrcgierungen, welche hiebei besonders

in Betracht kommen: die Kreisregierungen

deS Schwarzwalds, deS Jagst- und des

DonaukreiseS. Von der KreiSregierung
des DonaukreiseS liegt noch keine Aeuße-

rung vor, dagegen auS den zwei andern

Kreisen und von dem Kirchenrath. Diese

Aeußerungen gehen übereinstimmend dahin,

daß die Schulschwestern noch nirgends
den geringsten Anstand hervor-
gerufen haben, daß die Wirksamkeit

dieser Schulschwestern der von männlichen

Lehrern mindestens gleichzustel-

len sei, daß sogar ihreThätigkeit
vielfach höher zu schätzen ist, als
die von m ä n n l i ch e n L e h r e r n,
weil sie gegenüber von der weiblichen Ju-
gend mehr Geschick in Beziehung auf
Erziehung und den Unterricht haben, daß

auch daS beste Einvernehmen, na-
mentlich auf Seite der Franziskanerinncn
mit den übrigen an den Volksschulen An-
gestellten stattfindet.

Dieses Zeugniß scheint uns besonders

beachtcnswerth, einmal weil eS aus einem

Lande kommt, dessen Schulwesen auch

unsere liberalen und radikalen Schulmän-
ner als mit jedem andern aus gleicher Höhe

stehend anerkennen; sodann ist diese« Ur-
theil nicht der AuSdrnck rein persönlicher

Anschauungen, sondern daS Resultat viel-

jähriger amtlicher Erfahrungen und Beob-

achtungen der unmittelbaren Aussichtöbe-

hörden; endlich ist diese fachmännische Er-
klärung in solcher Weise abgegeben trotz
eines von außen geübten fast übermächti-
gen Druckes, der daS Gegentheil feststellen
lassen wollte, nämlich im Gegensatz gegen
die Nationalliberalen, die Agenten der

preußischen Politik, ja im Gegensatz zum
deutschen Reichskanzler selbst, der erklärt
hat: „Lieber keine Schulen als die von
Schulbrüoer und Schulschwestern", und
welcher diese Erklärung durch daS neueste

Klostergesetz und frühere administrative
Maßregeln buchstäblich wahr gemacht hat.
Trotz alldem erklärt dieser mittelstaatliche
Cultminister: Mir sind diese Schulschwe-
stern so viel, ja an ihrem Ort mehr
werth, als alle unsere Schulmeister!

Vom Düchrrtische.

(Fortsetzung von Nr. 25.)

4) Die l«hts» Tag« «tu«» Mtkathallk««,
Bilder aus dem Kullurkamps von l)r. Rom-

hold. Die Grundidee dieser Novelle bildet die

alle Wahrheit, daß der Mensch den Frieden

deS Herzens nur i» einem frommen, sitten-

reinen Leben finden kann. Durchgeführt ist

diese Idee in der Schilderung der äußeren und

der seelischen Erlebnisse eines altkatholischen

Kullurkämpfer», durch welches derselbe zu christ-

lichen Anschauungen über die jetzigen kircben-

politischen Zustände unsere« Vaterlandes, dann

zur Erkenntniß seines eigenen SeelcnzustandeS

und zu einer wahrhaften Bekehrung geführt

wirb, durch welche er da« so lange vergeblich

gesuchte LebenSglück findet. (NegenSburg, Pu-

stet. 18k S. in 12°.)

5) Die Kpstr tws Kulturkampf«». W.



Renitcntu» erzählt In diesem Büchlein die

Schicksale eine« gesperrten und anSgcwiesriien

Priesters, wie er sie selbst erlebt und wie sie

mit ihM'Nvch viele würdige Priester in Deutsch-

land und auch in der Schweiz bereu«'erlebt

haben und muthmaßlich noch erleben werden.

Der Verfasser hat da« Motto gewählt: »?sr

llrueem all luoem» uad schildert in angeneh-

mer und oft wahrhast ergreifender Weise seine

Erlebnisse im Gefängnisse und aus seinen viel-

sachen Irrfahrten; auch fehlt e« nicht an ge-

sundem Humor, beißender Satyre und ergoß-

lichen Episode», wie solche der .Kulturkampf"

mit sich bringt. Wir sind überzeugt, daß da«

hübsch ausgestaltete Werkchcn unsere Leser

ebenso interessiren und befriedigen wird wie

un« selbst. (Trier, Ed. Grozze, 7l S. i»

kl. 8«.)

Wir vermerken heute noch folgende empfeh-

lenSwerthe Bücher, von St. Dosscnbach,

8. 5., herausgegeben, die durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen sind.

Its Nachahmung des hhl. Ker,««s

I«s«. AuS dem Lateinische» des Arnoudt,

8. 1. 42 Bogen. 8°. Junscrmann'schc Buch-

Handlung in Paderborn.

Diese« Buch ist allgemein als eine« der ge-

diegensten Erzeugnisse der aSzetischen Literatur

anerkannt und gewiß mit Recht. Schon der

allverehrte GcisteSmann, Roothan, der e«

im Manuskripte gelesen, hat ihm den vollste»

Beifall gezollt. E« hat auch in den bedeutend-

ste» katholischen Zeilschristen die günstigste Be-

urlheitung gesunden als kein gewöhnliche« aS-

zetische« Erzeugniß, sondern als ein Buch von

außergewöhnlichem Werthe, da« in eben so

gründlicher und sicherer, als praktischer Weise

zu jeder Tugend und selbst zur höchsten Voll-

kommenheit anleitet Die Uebersetzung ist von

kompetenter Seite al« durchaus gelungen be-

zeichnet. Für die Brauchbarkeit und Gediegen-

heit de« Werke« spricht gewiß noch der Um-

stand, daß (ungeachtet eine zweite Ucbersetzung

besteht), binnen wenigen Jahren vier starke

Auflagen dieser Uebcrsetzung nöthig wurde».

2. Aer ehrw. Wiener Kstt«, Klau-

dins ds la Kolombière aus der Gesellschaft

Jesu, Apostel der Andacht zum hhl. Herzen

Jesu, von Bougland, 3. 4. 16 Bogen. 8°.

Manz, RcgenSburg.

Diese Schrift umfaßt die Hauptereignisse aus

dem Leben de« de la Colombidre, insbeson-

dere die große Offenbarung der Herz-Jesu-An-

dacht und die Wirksamkeit, welche er entfaltet

hat a>S von Jesus selbst bezeichneten Seelen-

führer der sel. Margaretha Maria Alacogue

und als Apostel der Andacht zum hhl. Herzen

Jesu; dann die Verehrung der sel. Margaretha

zu ihm und mehrere in der letzten Zeit er-

langte, seiner Fürsprache zugeschriebene GebetS-

erhörungen. Als Anhang ist eine Auswahl

aus seinen Briefen beigefügt. So eignet sich

diese Schrift ganz besonders für die gcgeuwär-

tige zweite Säkularfcicr der Herz-Jesu-Andacht.

Es ist auch kein Zweifel, daß man sie mit

großer Genugthuung lesen wird, und daß die

vortrefflichen Briefe diese« Diener« Gottes in

ganz besonderer Weise ansprechen werd n.

3. Der Zuuimsnat, dem hhl. Kerze«

Zes« geweiht. 11 Bogen. 16° Junfer-

mann'sche Buchhandlung. Paderborn.

Der Inhalt diese« Büchlein« legt den Grund

der Herz-Jesu-Andacht dar und die verschiede-

neu Arten ihrer Bethätigung; deßhalb eignet

e« sich nicht bloß für den Herz-Jesu-Monat,

sonder» auch für das ganze Jahr.

4. Geistlicher Alumeu-Strauß. dem hhl.

Kerze« Zes« gewidmet, oder Kleiner Kerz-

Z«s«.W»nat. 2te Aufl. 6 Böge». Aschen-

dorfs'sche Buchhandlung. Münster. Nach dem

Französischen.

(Schluß folgt.)

Artefhaste«. P. S Z. Verdankt! wird
folgen.

LehrUnsts-Patiouat.

Lehrmeister:
Im Thurgau ein Sattler, ein Schuster,

ein Chirurg, ein Buchbinder und ein

Küfer.

Im Kanton Luzern ein Schreinermeister

Im St. Gallischen ein Zuckerbäcker, zwei

Schuster, zwei Buchbinder, ein Maler,
ein Feilenhauer und ein Schneider.

Im Kanton Aargau ein Buchbinder.

Im Kanton Zug ein Buchdrucker.

In ein solide« Handelsgeschäft der östl.

Schweiz wird ein Lehrling mit vierjähr-

lichcr Lehrzeit zu 400 Fr. angenommen.

Eine brave Tochter von einer Hausfrau

zu häuslichen Geschäften gewünscht.

Lehrlinge:
AuS dem Kanton Aargau Einer in eine

Eisenwaarenhandlung. Einer zu einem

Schreiner. Ein armer Waise zu einem

Schuster ohne Lehrgeld, wenn möglich
im Thurgau, und einer zu einem Buch-
binder.

AuS dem Kanton Luzern Einer wenn

möglich gratis zu einem Schuster.
AuS dem St, Gallischen Einer zu einem

Sattler mit Tapezierarbeiten.

Aas -Mrlingspatronat
in Jonschwyl.

Inländische Mission.

I. <Ä i w èh n l t ck « V«re i n s b ei n â g e.

Uebcrtrag laut Nr. 25 - Fr. 14,444 96

Kirchknopfer der Pfarrei Uff-
Hausen 26. —

Durch Hochw. Hrn. Spitalpfar-
rer Schuyder:

AuS der Sladtpsarrei Luzern 269. —

„ Pfarrei St. Joseph i»
Gens „ 41. —

Fr. 14,711. 93

Der Kaister der t»I. Mission:
plciffer-SImigtr in r»!tr>>.

Katholische Jünglinge,
ans guten Familien der deutschen Schw^G

welche in Lausanne die ^
fische Sprach- zu erlernen w»"IW° '

können daselbst in der?eN8i«ll ll'ötrü»?
ste Am«, kujarst, rue st'Mrâî, 19. >1

retischen und praktischen Unterricht

billigen Preisen erhalten.

I-ss jsunss ASN8 outtioliczuss ciö booll^

àmilis äs In Luisss allswkllcks, cl

roux rie ?s plaosr à lâsnlms
upprsiiàô Is àllyais, pourraisnt re

voir, à prix mock6r6, clss Isyons tllöorrst
^

sb prutîquss cls ostts InnAus âavs

?emlou st'etriMKers ste Ame Lui-» '

rue st'ktrâî, 19.

Vorîûglickes

Mittet gegen Htiedsuchi
und äußere Uerkältungen,

seit Kurzem ersunden, ist heute da«

das bei richtiger Anwrndung leichte Glieds w

»ugenblicklich, eine hartnäckige, lange ang

standcne, bei Gebrauch mindesten« einer DoPP

dosi« inner 4 bis 8 Tagen heilt.
Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung u>>

Verpackung Fr. 1. 56, einer Doppeldosis Fs- '

— Tausende ächter Zeugnisse von Gehe»

beim Eigenthümer

15 «alth. «mstalde». Sarnc». Obwalde".

und
Dem Unterzeichneten ist es gelungen, durch mehrjährige Erfahrung

Kirchen Petroleum Lampen
zu verfertigen, die durch Solidität, einfache Behandlung, Reinlichkeit und Sparsames
sich höchst vortheilhaft auszeichnen und bereits in den katholischen Kirchen der '

heimisch geworden sind, indem wir schon über tausend Stücke solcher Lampen abgest?

habe». Ich erlaube mir, das Fabrikat den Hochw. Pfarrämtern und den Tit. Kirche
Vorständen, die diese fraglichen Lampen noch nicht eingeführt haben, bestens zu empstht^'
überzeugt, daß ste vollkommen befriedigt werden. Der Oelverbrauch ist so unbedeutt»

daß für 4 CtS. ein 24 Stunden lang andauerndes Licht unterhalten werden kau»'

Der Lampe werden Z Dochten, die ein ganzes Jahr aushalten, beigegeben.

Lampe kann um den sehr mäßigen Preis von 8 Franken, unter Garantiezusicherunst'

stetSfort beim Verfertiger bezogen werden; zahlbar: 3 Monate nach Empfang ^
Lampe. ^

5lL. Bemerke noch denjenigen Hochw. Herren Geistlichen, welche schon

4 oder 5 Jahren solche Kirchen-Petroleum-Lampen von mir bezogen haben, daß, ^
Falle der Brenner zu arg ausgebrannt ist, stetsfort auch wieder neue Brenner ^
haben sind, welche in jede Lampe passen; auch halte immer Lampen-Dochten aus Lag^'

Zurzach, im Februar 1875.
21) Henri Häuser, Mechaniker und Stiftssigrist.

^
I

Im Verlage deS Unterzeichneten sind soeben erschienen und durch alle Buchh«»^

lungen zu beziehen:

Die Freimaurerei. Bon Felix Dupanloup, Bischof von Olleans
Autorisierte Uebersehung von C. S icki n ger. 8". 9 Bogen, geh. Fr. 1> ^ H
Unter Kreuzband franko Fr. 1. 40.

Die Vatikanischen Dekrete i n i h r e r W i r r u n g auf die Pflichte»

der Unterthanen gegen die Regierungen. Von Henry Edward Manning
Cardinal-Eczbischof von Westminster. Autorisirte Uebersehung. 8". geh. Fr. 2.

Unter Kreuzband franco Fr. 2. 19.

Beide Schriften zusammen unter Kreuzband f r a nc

nur Fr. 3. 45.
Mainz, im Juni 1875.

34 Franz Kirchhein»»

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn


	

